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URGENT ACTION 

ASYLSUCHENDEN DROHT 
ABSCHIEBUNG ODER HAFT 
ISRAEL / BESETZTE PALÄSTINENSISCHE GEBIETE 
UA-Nr: UA-064/2018   AI-Index: MDE 15/8126/2018   Datum: 28. März 2018 – mr 

Tausende eritreische und sudanesische Asylsuchende  

darunter “TESFAI” (nicht sein richtiger Name) 

Tausenden eritreischen und sudanesischen Asylsuchenden droht entweder die Abschiebung nach Ruanda oder 

Uganda, wo ihr Schutz nicht gewährleistet wäre, oder unbegrenzte Haft in Israel. Einige sind bereits inhaftiert, 

während andere von den israelischen Behörden eine Frist bis Anfang April erhalten haben, um das Land zu verlassen, 

oder andernfalls eingesperrt zu werden. 

Am 1. Januar veröffentlichte die israelische Behörde für Bevölkerung, Einwanderung und Grenzen eine neue Politik 

gemäß dem Israelischen Zuwanderungsgesetz. Die neue Politik sieht vor, dass eritreische und sudanesische Männer, 

die entweder nicht bis zum 1. Januar Asyl beantragt hatten oder deren Antrag abgelehnt wurde, das Land bis Anfang 

April verlassen müssen. Wer einwilligt, das Land zu verlassen, erhält 3.500 US-Dollar und einen Rückfahrschein ins 

Herkunftsland oder in einen nicht näher genannten „Drittstaat“. Wer sich weigert, wird unbefristet inhaftiert. Die 

israelische Regierung behauptet, dass dieses Konzept zur „freiwilligen Ausreise“ von Migrant_in ohne regulären 

Aufenthaltsstatus beiträgt. Tatsächlich aber wurde den meisten Abgeschobenen ein faires Asylverfahren in Israel 

verweigert. Amnesty International betrachtet sie als Asylsuchende oder Menschen auf der Flucht und ihre 

Abschiebung nach dem Völkerrecht als rechtswidrig. 

Israel soll mit zwei Ländern – allem Anschein nach Uganda und Ruanda – Vereinbarungen getroffen haben, die 

Abgeschobenen dorthin zu bringen. Doch Uganda und Ruanda bestreiten die Existenz einer solchen Vereinbarung und 

die israelische Regierung betrachtet jede Information zu diesen Vereinbarungen als geheim. 

Die israelischen Behörden haben nach dem neuen “Verfahren zur Abschiebung in Drittstaaten” 

Abschiebungsbescheide für Asylsuchende ausgestellt, die bereits seit dem 4. Februar inhaftiert sind. 280 

Asylsuchende, denen ein solcher Bescheid ausgestellt wurde, befinden sich bereits in Haft. Ihnen wird gesagt, dass 

sie das Land innerhalb von zwei Monaten nach dem ersten Abschiebungsbescheid verlassen müssen oder in Haft 

bleiben. Seit der Ankündigung der neuen Politik haben 500 Eritreer und Sudanesen Israel verlassen oder 

unterschrieben, dass sie ausreisen. 

Der Antrag des eritreischen Asylsuchenden „Tesfai“ wurde ohne Erklärung abgelehnt. Im November 2017 kam er in 

Haft, weil er kein gültiges Visum hatte. Nach 100 Tagen im Gefängnis, wurde er aufgefordert, Israel zu verlassen und 

nach Ruanda zu gehen. Als er sich weigerte, wurde er nach dem Zuwanderungsgesetz wegen Nicht-Kooperierens mit 

seiner Abschiebung inhaftiert und wird bis heute festgehalten. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Die meisten eritreischen und sudanesischen Asylsuchenden, denen jetzt die Abschiebung droht, kamen vor 2013, als 

Israel die Grenze zu Ägypten schloss, nach Israel. Viele von ihnen wurden auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten von 

Menschenhändlern gefoltert oder anderweitig misshandelt und leiden jetzt an physischen und psychischen Traumata. 

Der Transfer eritreischer und sudanesischer Asylsuchender in afrikanische Länder begann 2013. Laut Angaben des 

UN-Hochkommissars für Flüchtlinge wurden zwischen Dezember 2013 und Juni 2017 etwa 4.000 eritreische und 

sudanesische Asylsuchende abgeschoben. Auch wenn die afrikanischen Länder nicht offiziell genannt wurden, 

bestätigen Aussagen von aus Israel abgeschobenen Asylsuchenden, dass es Ruanda und Uganda sind. Beide Länder 

bestreiten, dass sie mit Israel eine Vereinbarung getroffen haben, Asylsuchende aufzunehmen. 



 

 

 

 

Ob die Vereinbarungen existieren oder nicht, die Abschiebungen sind rechtswidrig, da sie gegen das Non-

Refoulement-Prinzip (Nicht-Zurückweisung) verstoßen. Das Prinzip besagt, dass niemand in ein Land abgeschoben 

oder zurückgeschickt werden darf, in dem ihm oder ihr schwere Menschenrechtsverletzungen drohen oder wo sie vor 

einer erneuten Abschiebung in ein unsicheres Land nicht sicher wären. 

Um das Non-Refoulement-Prinzip zu erfüllen, muss das Risiko von Menschenrechtsverletzungen bei Abschiebung im 

Einzelfall mit Blick auf die individuellen Umstände jeder Person evaluiert werden. Das abschiebende Land muss 

nicht nur die individuelle Gefahr für Menschenrechtsverletzungen im „Drittstaat“ einschätzen, sondern auch das 

Risiko einer weiteren Abschiebung in ein Land, in dem die Person in Gefahr wäre („Ketten-“ oder „Indirektes“ 

Refoulement). Die Tatsache, dass der Drittstaat Vertragsstaat der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist, genügt 

nicht, um das Risiko des „Ketten-Refoulement“ auszuschließen. 

Die Abschiebungen sind nicht nur rechtswidrig, Israel entzieht sich damit auch in seiner Gerichtsbarkeit seiner 

Verantwortung gegenüber Asylsuchenden und Menschen auf der Flucht und überlässt sie weniger reichen Ländern mit 

einer größeren Flüchtlingspopulation. Israel beherbergt 44.600 Asylsuchende und Menschen auf der Flucht, eine 

handhabbare Menge für ein wohlhabendes Land. Im Gegensatz dazu beherbergt Ruanda eine mehr als drei Mal so 

große Flüchtlingspopulation wie Israel; Ugandas Flüchtlingspopulation ist sogar mehr als 20 Mal so groß wie die 

israelische. 

Die Abschiebungen durch die israelischen Behörden setzen voraus, dass die Abzuschiebenden entweder nie Asyl 

beantragt haben oder ihr Antrag abgelehnt wurde. Doch das nicht funktionierende israelische Asylsystem zieht diese 

Prämisse in ernsten Zweifel. Von 15.200 eritreischen und sudanesischen Staatsangehörigen, die zwischen 2013 und 

2017 einen Asylantrag stellten, erhielten nur zwölf den Flüchtlingsstatus, das sind weniger als 0,5%. Im vergangenen 

Jahrzehnt sind nur 0,1% der eritreischen Asylsuchenden als Flüchtlinge in Israel anerkannt worden. Im Vergleich 

dazu wurden in der EU 92,5% der Eritreer_innen anerkannt, die 2016 den Flüchtlingsstatus beantragten. 

SCHREIBEN SIE BITTE  

FAXE, E-MAILS ODER LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

 Stoppen Sie bitte umgehend die Abschiebung von eritreischen und sudanesischen Asylsuchenden. 

 Lassen Sie bitte umgehend alle Asylsuchenden frei, die inhaftiert sind, weil sie sich weigern, Israel zu verlassen. 

 Stellen Sie bitte sicher, dass eritreische und sudanesische Asylsuchende Zugang zu einer fairen und wirksamen 

Bestimmung ihres Flüchtlingsstatus in Israel erhalten. 

 

APPELLE AN 
LEITER DER BEHÖRDE FÜR BEVÖLKERUNG, EINWANDERUNG UND 
GRENZEN 
Director General, Population, Immigration and Border 
Authority 
Prof. Shlomo Mor-Yosef 
Fax: (00 972) 2 6294836  
E-Mail: moryosef@piba.gov.il  

INNENMINISTER 
Minister of Interior, Arye Machlouf Dery 
Fax: (00 972) 2-744 48 80 
E-Mail: sar@moin.gov.il 
(Anrede: Dear Minister / Sehr geehrter Herr Minister) 

KOPIEN AN 
MINISTERPRÄSIDENT 

Benjamin Netanyahu, Office of the Prime Minister 
3 Kaplan St, PO Box 187, Kiryat Ben-Gurion 
Jerusalem 91950, ISRAEL 
E-Mail: pm_eng@pmo.gov.il 

PRÄSIDENT VON ISRAEL 
Reuven Rivlin 
Fax: (00 972) 2 5887225 -  
E-Mail: lishka@president.gov.il 

BOTSCHAFT DES STAATES ISRAEL 

S. E. Herrn Jeremy Nissim Issacharoff 
Auguste-Viktoria-Straße 74-76, 14193 Berlin 
Fax: (030) 8904-5555 -  
E-Mail: botschaft@israel.de 

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Hebräisch, Englisch oder auf Deutsch. Da Informationen 

in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 9. Mai 2018 keine Appelle mehr zu 

verschicken. 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

 Immediately halt the deportations of Eritrean and Sudanese asylum-seekers. 
 Immediately release all asylum-seekers who are being detained for refusing to leave Israel. 
 Ensure that Eritrean and Sudanese asylum-seekers have access to fair and effective refugee status determination procedures in 

Israel. 
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